
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

bEs KANTON~ SOLOTHURN

VOM

21, März 1975 Nr, 1421

Die ~~wo~er‘em inde erStad-bGrenchen unterbreitet dem Re
gierungsrat den sen_ und Baulinien lan sowie die Industrie

~zur Ge—
nehmigung,

Grenchen besitzt bereits einen rechtsgü.ltigen allgemeinen Be
bauungsplan (Zonenplan), welcher mit RRB Nr. 3807 vorn 5. Juli
1963 genehmigt wurde,

Das betroffene Gebiet ~‘Leimen~‘ ist begrenzt durch die Solothurn—
s~b~a~se~ ~ ~orden, d~J~ L~ernstrasse in~Süd~n, di~ Ge~~ndegrenze
im 0st~~nd durch di~ ~~its~im
Westen, Im Zusammenhang mit vorgesehenen~
bemüht sich die Gemeinde Qinen grösseren Landkomplex~n~dje In—
dustriezone neu einzuzo4e~i. sowie ~in~n Teil de~‘ bere:i~s rechts
gültigen Industriezone von der 2, in die 1, Bauetappe umzuteilen,
Im Gebiet “Leimen‘~ befinden sich gemäss dem allgemeinen Zonenplan
berefts kleinere~
werden, diese bestehenden~Tei1_Ifldustrjezo~en zu ei~iem zusammen
hängenden Gebiet zusammengefas,~

Die projektierte neueStrassebria‘igt die längst fällige, rück
wärtige Erschliessung sowohl für bereits bestehende Industrien
an der Solothurnstrasse als auch für die neue Industriezone

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 22, Februar
bis 23, März 1973, ~rTährend der gesetzlichen Frist wurden drei
Einsprachen eingereicht, wovon eine zurückgezogen wurde, Die
beiden anderen Einsprachen wurden vom Gemeinderat abgewiesen, Ein
Weiterzug der Beschwerden an die Gemeindeversamrnlung erfolgte
nicht, In Anwendung von § 15 des kantonalen Baugesetzes ge
nehmigte der Gemeinderat an der Sitzuzlgvbm 24~ S~eptemberl974
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den Strassen— und Baulinienplan sowie die Industriezonener—

weiterung bzw. Umetappierung im Gebiet ttLeimen~t,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeftihrt.

Materiell sind noch folgende Bemerkungen anzubringen:

Die projektierte Erschliessungsstrasse wurde mit ‘~,00 ia Breite

~~~~inseitigem Trottoi~ von 2~50~ in Breite (Nordseit~) festge

Iegt~ Der ~auIi~ienabsta~id beträgt beidseiti~:dei~ ~tras~e 6,50 in

ab Strassenrand.

Es wird

beschlossen:

1-. Der~Strassen— und Baulini.enplan sowie die Industriezonener—

weiterung b.z~, Umetappier~ng von der 2. in die 1. Bauetappe

iu Gebiet “Leimen11 der Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen

wird genehmigt.

2, ~stehendo Pläne verlieren ihre Rechtskr~ft soweit sie mit dem

vorliegenden in Widersprubh stehen.

G~nehmigungsgebüh±~: Fi~ l00.—-~

Püblikationskosten: ~r 18~-- (Staatskanzlei Nr. 215 ) KK

Fr. 118.——

Der Staatsechreiber:

~ ~ ~~/_j
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Bau_Departement (2) Gr
Kant, Hochbauap2t (2)

Kant, Tiefbau~t (2)

Rechtsdjenst des~
Amt ftir Raumplan~~ (3), ~~_~tenufldlenpi

Kreisbauarnt 1, 4500 SOlothurn, ~tlenplandossi

Amtschreiberei Lebern, Filiale Grenchen_Bettlach 2540 Grenchen,

~L~g~dossiKant, Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2)
Ammannamt der EG der Stadt Grenchen, 2540 Grenchen

Bauverwaltung der EG der Stadt Grenchen, 2540 Grenchen, ~

~5Sier~

Der Strassen_ und Baulinienpian Sowie die

Industriezonenerweiterung bzw. Um—
etappierung von der 2, in die 1, Bauetappe
im Gebiet “Leirnen~‘ der~
der Stadt Grenchen wird genehmigt.
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